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  Teilrevision Bau- und Zonenordnung  
 

 NEUE ZIFFER 1A:  
MEHRWERTAUSGLEICH 

   

   

  Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 

   
  Namens der Gemeindeversammlung 

Der Präsident: Der Schreiber: 
   

  Von der Baudirektion genehmigt am  

   
  Für die Baudirektion: 

  



  
Teilrevision Nutzungsplanung Maur – Mehrwertausgleich  
Änderung Bau- und Zonenordnung 
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I.  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
Art. 1a  Mehrwertausgleich 

  1 Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen entstehen, 
wird eine Mehrwertabgabe im Sinne von § 19 des Mehrwertaus-
gleichsgesetzes (MAG) erhoben. 

  2 Die Freifläche gemäss § 19 Abs. 2 MAG beträgt 2'000 m2. 

  3 Die Mehrwertabgabe beträgt 20 % des um Fr. 100'000 gekürzten 
Mehrwerts. 

  4 Die Erträge aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommunalen 
Mehrwertausgleichsfonds und werden nach Massgabe des Fondsreg-
lements verwendet. 

   
  
 


